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dann strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn er ihm in seinem 
Verantwortungsbereich obliegende ge
setzliche oder berufliche Pflichten 
schuldhaft verletzt und dadurch die im 
Tatbestand beschriebenen Folgen 
schuldhaft verursacht hat.
Die gesetzlichen Pflichten ergeben sich 
nicht nur aus dem Arbeitsgesetzbuch, 
sondern insbesondere auch aus der Ar
beitsschutzverordnung, den dazu ergan
genen Durchführungsbestimmungen, 
den Arbeitsschutzanordnungen, d'er 
Standardisierungsverordnung vom
21.9.1967 (GBl. II 1967 Nr. 90 S. 665), 
den dazu ergangenen Durchführungs
bestimmungen und darauf beruhende 
Standards (TGL), sowie weiteren Rechts
normen.
Berufliche Pflichten werden begründet 
durch Anweisungen eines übergeordne
ten staats- oder wirtschaftsleitenden 
Organs, die Arbeitsordnung des Betrie
bes, betriebliche Regelungen (§ 202 
Abs. 2 AGB, § 1 Abs. 1 d ASVO), Ar
beitsvertrag und Weisungen des Be
triebsleiters und der leitenden Mitar
beiter. Sie werden auch begründet durch 
die konkrete berufliche Ausbildung, die 
wahrgenommene Funktion oder durch 
eine Berufsregel für eine generelle Si
tuation (vgl. OGNJ 1976/1, S. 26).
Sind die Arbeitspflichten des Verant
wortlichen für die Durchsetzung und 
Durchführung des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes schriftlich nicht oder nicht 
exakt festgelegt, ist auf Grund der ge
setzlichen Bestimmungen und der tat
sächlich ausgeübten Tätigkeit zu prüfen, 
welche Pflichten ihm oblagen.

8. Die Pflichtverletzung des Arbeits
schutzverantwortlichen muß eine unmit
telbare Gefahr für das Leben oder eine 
erhebliche unmittelbare Gefahr für die 
Gesundheit herbeiführen (Abs. 1).
Es muß sich dabei um eine konkrete 
Gefahr handeln. Diese muß über die all
gemeine Gefahr, die bei allen Verletzun

gen der Arbeitsschutzbestimmungen ob
jektiv vorhanden ist, hinausgehen. Es 
müssen objektive Kriterien vorhanden 
sein, nach denen eine solche Gefahr ein- 
treten kann. Typisch für die Gefahr ist, 
daß der Täter eine akute Gefahrensitua
tion herauf beschwört, die jederzeit in 
ein Leben oder Gesundheit von Men
schen schädigendes Ereignis Umschlägen 
kann (vgl. OGSt Bd. 11, S. 249). Mit dem 
Tatbestandsmerkmal der unmittelbaren 
Gefahr für das Leben oder eine erheb
liche unmittelbare Gefahr für die Ge
sundheit soll eine konkret schwebende 
Unfallsituation erfaßt werden, ohne daß 
ein Unfall bereits eingetreten ist. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei, daß die 
einmal herbeigeführte Gefahr vom Tä
ter in der Regel nicht mehr begrenzt 
oder auf einen bestimmten Erfolg be
schränkt werden kann (vgl. OGNJ 
bestimmungen und darauf beruhenden 
1974/10, S. 309, OG Präsidium, Beschluß 
vom 13. 9. 1978, Ziff. 16). Die unmittel
bare Gefahr muß erheblich für die Ge
sundheit sein. Weniger schwerwiegende 
Gesundheitsgefährdungen werden straf
rechtlich nicht erfaßt. Sie können jedoch 
als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden 
(§ 34 ASVO). Hat in einer solchen Ge
fahrensituation ein Werktätiger auch 
einen Gesundheitsschaden erlitten, der 
aber kein erheblicher Gesundheitsscha
den im Sinne des Abs. 2 ist, wird eine 
solche leichtere Gesundheitsschädigung 
von der Gefahrensituation mit erfaßt 
(vgl. OGSt Bd. 10, S. 178). Die Pflichtver
letzung kann vorsätzlich oder fahrlässig 
erfolgen (Stadtgericht Berlin, Haupt
stadt der DDR, NJ 1970/8, S, 247). Sie 
muß fahrlässig die unmittelbare Lebens
oder Gesundheitsgefahr herbeiführen. 
Zwischen Pflichtverletzung und Herbei
führung der unmittelbaren Gefahr muß 
Kausalzusammenhang bestehen (vgl. 
OGNJ 1972/6, S. 179, OGNJ 1974/9, 
S. 275). Die Straftat ist erst mit Besei
tigung der Gefährdung von Leben und 
Gesundheit beendet (vgl. OGNJ 1974/3, 
S. 89).
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